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Kriegsministerium.
Nachtraa

Nr. W. M. 600/1. 16. K. R. A.
zu der Bekanntmachung

betreffend
Bestaudserhebung von tierischen und pflanz¬
lichen Spinnstoffen und daraus hergestellten

Web-, Wirk- und Strickgarnen.
(Nr. W. M. 58/9. 15. K. R. A.)

Vom 1. Februar 1916.
Nachstehende Anordnungen werden hierdurch aus Er¬

suchen des Kriegsministeriums mit dem Bemerken zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen ge¬
mäß der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom
2, Februar 1915 (R.-G.-Bl . S . 54) in Verbindung mit den
Erweiterungsbekanntmachungen vom 3. September 1915
(R.-G.-Bl . S . 549) und vom 21. Oktober 1915 (R.-G.-Bl.
S . 684) bestraft werden.

Art . I. Meldepflichtige Gegenstände.
8 3 der BekanntmachungNr. W. M.  58/9 . 15. K. R. A.

vom 28. September 1915 erhält folgende Fassung:
8 3.

Meldepflichtige Gegenstände.
Meldepflichtig sind:

a) Sämtliche unverarbeiteten und in Verarbeitung befind¬
lichen Vorräte der nachstehend näher bezeichneten tieri¬
schen und pflanzlichen Spinnstoffe.

b) alle aus diesen tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen
hergestellten Web-, Trikot-, Wirk- und Strickgarne, und
zwar in der in den amtlichen Meldescheinen vorgesehe¬
nen Einteilung:

Gruppe 1.
Meldeschein  1.

A. 1. ungefärbte und gefärbte reine Schafwolle , Kamel¬
haar, Mohair, Alpaka, Kaschmir, ungewaschen, rücken¬
gewaschen, fabrikmäßig gewaschen, karbonisiert,

2. ungefärbte und gefärbte Spinnstoffe aus reiner
Schafwolle, Kamelhaar, Mohair, Alpaka, Kaschmir,

also Kammzug, Kämmlinge und Abgänge jeder Art
dieser Spinnstoffe aus Wäscherei, Kämmerei, Kamm-
garn- und Streichgarnspinnerei, Weberei, Strickerei
und Wirkerei,

3. Zickel-, Ziegen-, Kälber-, Rinder-, Fohlen- und
Pferdehaare, mit Ausnahme von Schweif- und
Mähnenhaaren.

B.  Webgarne , Trikotgarne und Wirkgarne (Kammgarn,
Streichgarn, Kammgarn mit Streichgarn gezwirnt),
gleichviel, ob diese Garne hergestellt sind aus:
1. reiner Wolle, Kamelhaar, Mohair, Alpaka, Kasch¬

mir, ungewaschen, rückengewaschen, fabrikmäßig ge¬
waschen, karbonisiert, ohne oder mit einem Zusatz
von Kunstwolle;

2. Spinnstoffen aus reiner Schafwolle, Kamelhaar,
Mohair, Alpaka, Kaschmir, also Kammzug, Kämm¬
lingen, Abgängen jeder Art aus Wäscherei, Käm¬
merei, Kammgarn- und Streichgarnspinnerei, We¬
berei, Strickerei und Wirkerei, ohne oder mit einem
Zusatz von Kunstwvlle;

3. ans Mischungen der unter 1 und 2 genannten Spinn¬
stoffe ohne oder mit einem Zusatz von Kunstwolle.

C.  Strickgarne (Hand- und Maschinen-Strickgarne aus
Kammgarn, Streichgarn, Kammgarn mit Streichgarn
gezwirnt), gleichviel, aus welchen der unter B genann¬
ten Spinnstoffe diese Garne hergestellt sind, ohne oder
mit einem Zusatz von Baumwolle oder anderen pflanz¬
lichen Spinnstoffen.

Gruppe 2.
, Meldeschein  2.
A.  Rohbaumwolle und Baumwollabfälle einschließlich

Linkers (Kunstbaumwolle ausgeschlossen). Tie beson¬
dere Anordnung betreffend Beschlagnahmeund Melde¬
pflicht von Linters an die Kriegs-Chemikalien-Aktien¬
gesellschaft, Berlin , Mauerstraße 63, bleibt bestehen.

Wegen der Meldepflicht von Baumwoll-Lumpen und
neuen baumwollenen Stoffabfällen wird auf die Be¬
kanntmachung Nr. W.  II . 285/5. 15. K. R. A , und die
zu dieser Bekanntmachung erlassene Nachtrags-Verord¬
nung Nr. W.  II . 4379/8. 15. K. R. A. verwiesen.

B.  Webgarne , Trikotgarne , Wirkgarne, Strickgarne ganz
oder vorwiegend aus Baumwolle, einfach oder gezwirnt.
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-a >TfaJfrrqf;fioffe, im  Stroh (ungeröftet unb  geröstet)
geknickt, geschwungen, gebrochen, gehechelt und als Werg
oder fpinnsähiger Abfall,

B.  Webgarne und Zwirne , ganz oder teilweise aus Bast¬
fasern hergestellt,

Gruppe 4.
Meldeschein  4,

A.  Rohe und unversponnene Bourette -Seide (Seidenabfälle ).
B.  Rohe Bourette -Webgarne.

Meldepflichtig sind nicht nur die frei erworbenen,
sondern auch die von der Kriegs -Rohstosf-Abteilung des
Königlichen Kriegsministeriums zugewiesenen Bestände.

Vorräte , die durch Verfügung der Militärbehörden , be¬
reits beschlagnahmt worden sind, unterliegen ebenfalls der
Meldepflicht. Zn diesem Falle ist im Meldeschein zu ver¬
merken, daß und durch welche Stelle eine Beschlagnahme
erfolgt ist.

Wolle auf dem Fell und ungeschnittenes Bastfaser¬
stroh auf dem Felde ist nicht zu melden.

Für Bastfaserstroh besteht eine Meldepflicht nur , wenn
di? Gesamtvorräte einer meldepflichtigen Person min¬
destens 100 Kg. betragen.

Bei den übrigen Spinnstoffen besteht eine Meldepflicht
für jede  Menge ohne Rücksicht auf Mindestvorräte.

Eine schätzungsweise Angabe des Gewichts ist bei
Spinnstoffen nur für in Verarbeitung befindliche Mengen
und für Bastfaserstroh zulässig, bei allen anderen Spinn¬
stoffen und bei Garnen nur in Ausnahmefällen und mrt
Genehmigung des Webstofflneldeamts. In solchen Fällen
'st im Meldeschein anzugeben, daß es sich um eine Schätzung
handelt.

Auch im Spinn - oder Zwirnprozeß befindliche Garn?
sind meldepflichtig.

Tagegen sind nicht meldepslichtig:
j.  Garne , die nach vollendetem Spinn - oder Zwirn¬

prozeß im Vorbereitungsverfahren auf Scher- oder
Zettelmaschinen gelangt sind,

2. der Schuß an Webstühlen für das im Webprozeß be¬
findliche Stück der im Stuhl liegenden Kette,

8. Garne , die ausschließlich  als Nähgarne , Näh¬
zwirne und Mäschinenzwirne zu verwenden sind, so¬
wie Stickgarne in handelsfertiger Aufmachung,

4. Garne im Besitze von Haushaltungen für den Haus¬
gebrauch.

Art . II. Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in

Kraft . Mit ihrem Inkrafttreten wird der Nachtrag zu' der
Bekanntmachung W. M.  58/9 . 15. K. R. A. vom 31. De¬
zember 1915 (NP. M.  428/12 . 15. K. R. A.) aufgehoben.

Tie Meldung nach der neuen Fassung des 8 3 ist erst¬
malig für den Bestand dom 1. Februar 1916 zu erstatten.

Koblenz, den 1. Februar 1916.
Kommandantur der Festung

Coblenz-Ehrenbreitstein.
T .-B. Pr . I. 14. G. 245.

Wiesbaden, den 16. Januar 1916.
vek»n»t« ach»«g.

Aus den gefälligen Antrag vom 14. dieses Monats.
Dem Kreiskomitee vom Roten Kreuz in Wiesbaden er¬

teile ich auf Grund der Bundesratsverordnung vom 22.
Juli 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 4491), betreffend die Rege¬
lung der Kriegswohlfahrtspflege und der preußischen Aus-
führungsbestimmungen dazu, die widerrufliche Erlaubnis,
bis zum 1. Juli 1916 die von ihm, soweit bekannt, zum !
ersten Mal ohne anderweites Vorbild herausgebrachten '

* ** ** ** * ..... mtm . ■um.immtf  äsbs » .»dsrs
stanoirts mit  den Organisationen des Roten Kreuzes (Krcis-
komitre vom Roten Kreuz, Zlveigvereine dom Roten Kreuz,
Vaterländischen Frauenvereine ) oder den örtlichen Kriegs¬
fürsorgestellen — in Wirtschaften und an anderen öffent¬
lichen Orten zu Kriegswohlfahrtszwecken benageln zu lassen
uns zwar unter folgenden Bedingungen:

1. Von dem Reinertrag der Nagelung sind zunächst
10 Prozent an das Bezirkskomitee vom Roten Kreuz
(Deutsche Bank, Zweigstelle Wiesbaden) abzuführen . Der
Rest ist mindestens zur Hälfte den Organisationen des Roten
Kreuzes oder den örtlichen Kriegsfürsorgestellen zu über¬
lassen. Ter noch übrig bleibende Teil verbleibt dem Kreis¬
komitee vom Roten Kreuz in Wiesbaden.

2. Zum 15. April und 15. Zuli 1916 ist mir über das
Ergebnis der Nagelungen , die entstandenen Unkosten u. die
Verteilung des Reinertrages für die Zeit bis zum 1. April
bezw. 1. Juli d. Js . Rechnung zu legen.

Der Regierungs - Präsident,
gez. : von Meister.

An das Kreiskomitee vom Roten Kreuz in Wiesbaden.
Königliches Schloß.

* * *

536. ^ Diez,  den 21. Januar 1916.
. Vorstehendes teile ich den Ortspolizeibehörden des

Kreises zur Kenntnisnahme und Beachtung mit.
Der Landrat.

_ Duderstadt. _
W . M. 1000/11 . 15. K. R. A. ,

Bekanntmachung,
betreffend

Beschlagnahme und Veftandserhebung
von Web -, Wirk- und Strickwaren.

»um i . Frv -urr 1916.
Nackstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem

Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwider¬
handlungen gegen die Enteignungs - oder Beschlagnahme-
Anordnungen gemäß der Bekanntmachung über die Srcher-
stellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (R.-G -Bl
s . 357) in Verbindung mit den Erweiterungsbekanntmach¬
ungen vom 9. Oktober 1915 (R.-G.-Bl . S . 645) Und vom
25. November 1915 (R.-G.-Bl . S . 778)*), und Zuwrserhand-
lungen gegen die Meldepflicht oder Pflicht zur Lagerbuch-
fuhrung  gemäß der Bekanntmachung über Vvrratserhebun-
bungen vom 2. Februar 1915 (R .-G.-Bl . S . 54) in Ver¬
bindung mit den Erweiterungsbekanntmachungen vom 3.
September 1915 (R.-G.-Bl . S . 549) und vom 21. Oktober
1915 (R.-G.-Bl . S . 684)**) bestraft werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus¬
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu übcr-
bringen oder zu übersenden, znwiderhandelt:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbs¬
geschäft über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, znwiderhandelt;

4. wer den nach 8 9 erlassenen AusführungSbestimmilNgen
zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
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mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen find, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrie¬
benen Lagerbücher cinzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dies-r
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermägens-
falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt.

8 1.
Inkrafttreten.

^icie Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am
1. Februar 1916 in Kraft.

Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der früheren
Bekanntmachungen M . W. / . 734 8. 15. und W. M 231/9
lo ., W. M.  1097/10 . 15. mtö ■W. M.  999/11 . 15. K. R . W

8 3.
Bo » der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Bekanntmachung iverden im Rahmen der bei-
gesugten Ueberfichtstafel die nachstehend aufgeführten
Web--, Wirk- und Strickwaren betroffen, gleichviel ob sie
aus Schafwolle , Mohair , Kamelhaar , Alpaka, Kaschmir oder
sonstigen Trerhaaren , Kunstwolle, Baumwolle , Kunstbaum
wolle, Bastfasern oder sonstigen Pflanzenfasern , aus Ab¬
fallen oder Mischungen der genannten Spinnstoffe allein
oder ans einer Zusammensetzung verschiedener Spinnstoffe
hergestellt sind, bei Sandsack- und Strohsackgcweben auch
unter Mitverwendung von Papier , und zwar:

Gruppe I : Stoffe zur Oberkleidung für Heer, Marine,
Beamte und Gefangene,

Gruppe II : Schlaf - und Pferdedecken, Woilache und
Deckenstoffe,

Gruppe III : Männertrikotagen,
Gruppe IV : farbige Wäschestoffe und farbige Stoffe für

Krankenbekleidung,
Gruppe V: farbige Futterstoffe,
Gruppe VI : rohe und gebleichte Wäsche- und Futter¬

stoffe, Drillichanzugstvffe,
Gruppe VII : Segeltuche und Planstossc,
Gruppe VIII : Sandsackstoffe.

§ 3.
Beschlagnahme.

Tte von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(8 2) werden nach Maßgabe der in der Ueberfichtstafel
näher umgrenzten Art und Menge hiermit beschlagnahmt.

Soweit die Anfertigung von Web-, Wirk- und Strick-
Waren nach den bestehenden Vorschriften zulässig ist, ver¬
fallen der Beschlagnahme auch die in der Herstellung beft'nd-
lrchen oder künftig herzustellenden Gegenstände der kn der
Ueberfichtstafel näher beschriebenen Art , sobald ihre Her¬
stellung beendet ist, und zwar ohne Rücksicht auf
Mindest mengen oder Min de st grüßen.

Beschlagnahmt find ferner die von der Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände (8 2), welche von einer Abnahme¬
stelle des Heeres oder der Marine endgültig zurückgewiesen
jrnd oder künftig endgültig zurückgewiesen werden. Sie
dürfen auch nicht anderen Stellen des Heeres oder der
Martne geliefert werden.

Schließlich fallen unter die Beschlagnahme alle Web-,
Wirk- und Strickwaren , die entgegen einem bestehenden Her-
stellungs -, Verarbeitungs - und Verwendungsverbot hcrge-
stellt worden sind.

Stoffe , welche zur Obcrkleidung für Heer, Marine , Be¬
amte und Gefangene in Betracht kommen können, unter¬
liegen nach Maßgabe der Ueberfichtstafel nur insoweit der
Beschlagnahme, als sie nicht schon durch die Bekannt¬
machung IV. / . 1./5. 15. K. R. A. beschlagnahmt worden sind.

8 K
Wirkung der Beschlagnahme.

Tic Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen

verboten rst und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie
mchtrg und. Ten rechtsgefchäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen glerch, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen.

Tie Veredelung (auch das Färben und Bleichem oder
Ausrüstung der beschlagnahmten rohen Stoffe kst verboten
Dagegen darf eine vor dem 1. Februar 1916 begonnene Vei>
edcuing oder Ausrüstung beendet werden. Die in 8 4 Nr 2
der Bekanntmachung , betreffend Beschlagnahme, Verwen-
dung und Veräußerung von Bastfasern und Erzeugnkssen
aus Bastfasern vom 23. Dezember 1915 (W. III.  1577/10 . 15.
K. R . A.) gegebenen Ausnahmen bleiben in Kraft.

Unzulässig ist ferner jeder Wechsel im Gewahrsam der
beschlagnahmten Gegenstände.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
^brpiiaiingen zulässig, die ' mit ausdrücklicher Zustimmnna
des Webstoffmeldeamtes der Kriegs -Rohstoff-Slbteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin S .-W.
48, Vers. Hedemannstr . 11, erfolgen. Auch Veräußerungen
an Heeres- und Marinebchörden dürfen nur mit Zustim¬
mung des Webstoffmeldeamtes erfolgen.

8 5.
Ansnahmen von der Beschlagnahme.

Nicht beschlagnahmt sind durch diese Bekanntmachung:
1. Im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch befindliche

Gegenstände.
2. Alle Gegenstände, welche sich am 1. Februar 1916 im

Eigentum von staatlichen oder kommunalen Behörden und
Anstalten sowie von Vereinigungen für Liebesgabenbeschaf-
sung, soweit letztere ihr^ Vorräte unentgeltlich dem Heere
oder der Marine zuführen , ferner von Verrinslazaretten und
privaten Krankenhäusern befinden.

Tagegen ist der Erwerb beschlagnahmter
Gegenstände nach dem 1. Februar 1916 auch
seitens der Vorgenannten unzulässig.

3. Alle Gegenstände, die ohne von der Kriegs-Rohstoff-
Abteilung genehmigten Belegschein auf Grund von bis zum
1. Februar 1916 einschließlich abgeschlossenen Liese-
rungs - oder Herstellungsverträgen  an eine
deutsche Heeres- oder Marinebehörde zu liefern sind, vor¬
ausgesetzt, daß auch alle auf die Lieferungen bezüglichen
Zwischen- und UnterveArüge bereits bis zum 1. Februar
1916 abgeschlossen worden sind.

Tagegenf alle nnichtunterdie Ausnahme
Gegenstände, über welche Verträge mit Post-, Eisenbahn-
und anderen Zivilbehörden , ausländischen Militärbehörden,
Vereinigungen für Liebesgabenbeschaffung, dem Roten
Kreuz, Vaterländischen Frauenvereinen , Kantinen , Privat¬
krankenhäusern (selbst mit militärischer Belegung), Ver-
einslazaretten , anderen gemeinnützigen Vereinen oder An¬
stalten und dergleichen mehr bestehen.

4. Gegenstände, die hergestellt lverden aus Grund eines
Auftrages einer Heeres- oder Marinebehörde gegen vor¬
schriftsmäßigen von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung geprüf¬
ten Belcgschein oder, wenn die Herstellung aus Spinnstoffen
oder Garnen , welche der Beschlagnahme oder einem Ver¬
arbeitungsverbot nicht unterliegen , erfolgen soll, mit aus¬
drücklicher Genehmigung der Kriegs-Rohstoff-Abteilung.

5. Gegenstände, welche auf Grund von Einzel  ft-e'iga-
ben (nicht auf Grund allgemeiner Ausnahmebewilligungen)
der Kriegs -Rohstoff-Abteilung hergestellt worden sind oder
hergestellt werden.

6. Gegenstände, für die bis zum 31. Januar 1916 eine
Ausfuhrbewilligung des Reichskanzlers erteilt worden ist

7. Gegenstände, die nach dem 8. Tezenrber 1915 aus dem
Reichsausland (nicht aus dem Zollausland oder den be¬
setzten Gebieten) eingeführt worden sind oder künftig ein¬
geführt werden.

8. Gegenstände, die nachweislich ganz aus Spinnstoffen
oder Garnen der,n  8 2, Absatz 1 bezeichneten Art herge¬
stellt sind, welche nach dem 25. Mai 1915 aus dem Reichs¬
ausland (nicht aus dem Zollauslaud oder den besetzten Ge¬
bieten) eingeführt worden sind, soweit nicht für die Ein¬
fuhr abweichende Bestimmungen oder Vereinbarungen ge¬
troffen worden sind.

9. Bastfaser-Gewebe, deren Herstellung auf Grund des
8 3, Nr . 2 d und e der Bekanntmachung, betreffend Be¬
schlagnahme, Verwendung und Veräußerung von Bastfasern
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nrtö Erzeugnissen aus Bastfasern vom LZ. Dezember 1915
{W. /// . 1577/10 . 15. K. R . A.) erlaubt ist.

10. Gegenstände , die nach dem 1. Februar 1916 in
Haushaltungen nicht gewerbsmäßig hergestellt werden.

8 6.
Freigabe fiir den Kleinverkauf.

Wenn die Vorräte ein und derselben Person in ein
und derselben Qualität und Warenbreite (die Verschieden-
beit der Größe blerbt bei konfektionierten Gegenständen
außer Betracht ) die in der Uebersichtstafel festgesetzten
Mrnde st Vorräte  nicht übersteigen , so sind sie für den
Kleinverkauf sreizegeben.

Sind die Vorräte einer Person in ein und derselben
Qualität und Warenbreite (die Verschiedenheit der Größe
blcibr bei Trikotazen außer Betracht ) dagegen größer als
die Mindestvorräte , so ist diejenige Menge für den Klein¬
verkauf freiaegeben , welche den Minoestvorrat überschreitet,
jedoch höchstens eine dem Mindestvorrat gleichkommende
Menge *).

Tiefe Freigabe greift nur Platz
a ) wenn die freigegebenen Vorräte unmittelbar an Ver¬

braucher in Mengen unter einem halben Stück bezw
einem halben Dutzend veräußert werden,

bl wenn der Verkaufspreis den zuletzt vor dem Inkraft¬
treten dieser Bekanntmachung erzielten Preis nicht
übersteigt.
Wer trotz dieser Vorschriften Ware zurückhält oder

größere Mengen als die vorgeschriebenen aus einmal an
einen Abnehmer verkauft oder höhere Preise als bisher sich
bezahlen läßt , hat die sofortige Enteignung der Waren zu
gewärtigen.

*) Beispiel:  Hat jemand in ein und derselben Qualität
ünd Breite von unter die Beschlagnahme fallendem farbigen
Futterköper 1750 Meter (Mindestvorräte bei Futterstoffen sind
1800 Meter ), so find diese 1750 Meter frei , beschlagnahmt
ist nichts.

Hat ex jedoch 2600 Meter , so sind 800 Meter frei,
beschlagnahmt find 1800 Meter.

Hat er jedoch 4200 Meter , so sind 1800 Meter frei,
beschlagnahmt sind 2400 Meter.

8 7.
Sonderbestimmungen für Konfektionsbetriebe n.

gemeinnützige Rähstnben.
Konfektionsbetriebe und gemeinnützige Nähstuben dür¬

fen verarbeiten , bezw . aufarbeiten lassen:
1. dre gleichen Mengen , die gemäß 8 6 zum Kleinver-

kauf fretgegeben werden;
2. alle am 1. Februar 1916 (Stichtag ) vorhandenen Stoff¬

zuschnitte ; / _ . ^
3. die bei ihnen beschlagnahmten Wirk - und stnckstofte zu

Gegenständen , welche nach Maßgabe der Uebersichts¬
tafel der Beschlagnahme unterliegen;

4. 25 °/o einer jeden Qualität der sonstigen bei ihnen be¬
schlagnahmten Stoffe mit Ausnahme der Teckenstoffe
im Stück (Uebersichtstafel , Gruppe II , Ziffer 3).
Als Konfektionsbetriebe gelten nur diejenigen Betriebe,

N'elche bis zum 1. März 1916 dem Webstoffmeldeamt eine
von der örtlich zuständigen amtlichen Vertretung des Han¬
dels oder Handiverks (Handels -, Handwerkskammern usw .)
ausgestellte Bescheinigung einsenden , daß sie gewerbsmäß '.g
bereits vor dem 1. Oktober 1915 Stoffe zuschneiden und
fertig : Erzeugnisse daraus Herstellen ließen und dies noch
gegenwärtig tun . Auf der Rückseite dieser Bescheinigung
muß der betreffende Betrieb angeben , welche Stoffmengen
er auf ' Grund der Ausnahmeerlanbnis zuschneiden und
verarbeiten läßt . . v. .

Als gemeinnützige Nähstuben gelten nur ,olche, die dem
Webstoffmeldeamte emen von der Ortspolizeibehörde ausge¬
stellten Ausweis einsenden , daß sie gemeinnützige Einrich¬
tungen sind.

8 8.
Verwahrung der beschlagnahmten Gegenstände.

Tie Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände sind ver¬
pflichtet , diese bis auf weiteres zu verwahren und pfleglich
zu behandeln.

Die beschlagnahmten Gegenstände sind getrennt von
den bejchlagnahmefreien Vorräten aufzubewahren nnd als
solche kenntlich zu machen . Die Trennung und Kenntlich¬
machung muß bis zum 1. März 1916 erfolgt sein.

§ 9.
Eigentnmsiibertragung und ttebernahmepreis.

Das Webstoffmeldeamt ist ermächtigt , das Eigentum
an den beschlagnahmten Gegenständen gemäß 8 1 der Be¬
kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
auf die von ihm bezeichneten Personen zu übertragen.

Durch ein ? beim Königlich Preußischen Kriegsministe¬
rium gebildete Bewertunzsstelle für Webstoffe wird zunächst
grundsätzlich eine gütliche Einigung über den Uebernahme-
preis mit dem Eigentümer der beschlagnahmten Gegen¬
stände angestrebt werden . Soweit eine gütliche Einigung
nicht zustande kommt , erfolgt die Preisfestsetzung durch bas
Reichs -Schiedsgericht gemäß 88 2 und 3 per Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf.

8 10.
Meldepflichtige Gegenstände.

Meldepflichtig sind die am Stichtage vorhandenen Ge¬
samt  Vorräte der in der Uebersichtstafel näher bezeichneten
Gegenstände , sofern dre Bestände die in der Uebersichtstafel
angegebenen Mindestvorräte überschreiten.

Werden die Mindestvorräte (8 6) nachträglich überschrit¬
ten , so srnd die Gesamtvorräte unverzüglich auf den vorge¬
schriebenen Meldescheinen anzumelden.

Die von Militär - oder Marinebehörden zurückgewie¬
senen Gegenstände sind nach erfolgter endgültiger Zurück¬
weisung unverzüglich unter Angabe der Gründe der Zurück¬
weisung von dem anzumelden , der die Gegenstände zurück¬
erhalten hat.

Alle Zugänge zu den beschlagnahmten Lagerbeständcn
werden jeweils am 1. und 15. eines jeden Monats , erst-
nralig am 15. März 1916, meldepflichtig.

Meldepflrchtig sind insbesondere auch die Gegenstände,
über welche die in 8 5, Ziffer 3, Abs . 1 bezeichneten Liefe-
rungs - oder Herstellungsverträge mit einer deutschen Heeres¬
oder Marinebehörde bestehen . Dagegen sind nicht melde¬
pflichtig die übrigen gemäß 8 5 von der Beschlagnahme aus¬
genommenen Gegenstände.

Soweit graue , feldgraue und graugrüne Militärmann-
schaftstuche bereits auf Grund der Bekanntmachung W. 1.
1. /5 . 15. K. R . A . mittels Meldescheins I als beschlag¬
nahmt angemeldet sind , sind sie nicht erneut anzumelven.

8 11.
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung Verpflichtet sind alle natürli 'chen und
juristischen Personen , ferner alle wirtschaftlichen Betriebe,
sowie öffentlich rechtliche Körperschaften und Verbälide,
die Eigentum oder Gewahrsam an meldepflichtigen Gegen¬
ständen (8 10) haben , oder bei denen sich solche unter Zoll¬
aufsicht befinden.

Vorräte , die sich am Stichtage (8 12) nicht im Gewahr¬
sam des Eigentümers befinden , sind sowohl von dem Eigen¬
tümer als auch von demjenigen zu melden , der sie an
diesem Tage in Gewahrsam hat (Lagerhalter usw.).

Alle die , welche meldepflichtige Gegenstände in Gewahr¬
sam haben , ohne Eigentümer zu sein, brauchen nur die von
ihnen verwahrten Mengen sowie die Eigentümer anzugeben,
aber nicht die übrigen Spalten des Meldescheins auszu¬
füllen.

Die nach dem Stichtage eintreffenden , vor dem Stich¬
tage aber schon abgesandten Vorräte sind nur von dem
Empfänger zu melden.

Neben demjenigen , der die Ware in Gewahrsam hat , ist
auch derjenige zur Meldung verpflichtet , der sie einem
Lagerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines Tritten
übergeben hat.

8 12.
Stichtag und Meldepflicht.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der
am Beginn des 1. Februar 1916 (Stichtag ) tatsächlich vor-
handene Bestand , bet der ersten Zusatzmeldung sind die bis
zum Beginn des 15. März 1916 , für die späteren Zusatzmel¬
dungen die in der Zeit bis zum 1. bezw . 15. jeden Monats
zum Bestand hinzugetretenen Mengen maßgebend.



Die erste Meldung ist bis zum 1. März 1916 an dLZ
Webstosfmeldeamt der Kriegs-Rohstosf-Abteilung des Kö¬
niglich Preußischen Kriegsministeriums einzusenden. Tie
Zusatzmeldungen über spätere Zugänge zu den beschlag¬
nahmten Lagervorräten sind jeweils bis zum 8. bzw. 22.
eines jeden Monats dem Webstosfmeldeamt zu erstatten.

8 13.
Meldescheine.

Tie Meldungen dürfen nur auf den amtlichen Melde¬
scheinen für Web-, Wirk- und Strickwaren erstattet werden.
Tie Meldescheine sind für die erste Meldung bei dem Web¬
stoffmeldeamt, für die Zusatzmeldungen, vom 1. März ab,
bei den örtlich zuständigen amtlichen Vertretungen des Han¬
dels (Handelskammern usw.) anzufordern.

Anforderungen nach Meldescheinen können nur dann
schnell berücksichtigtwerden, wenn ste aus den dafür vorge¬
schriebenen amtlichen Postkarten - Vordrucken  erfol¬
gen, die bei allen Postanstalten 1. und 2. Klasse erhält¬
lich sind.

MeldescheinI gilt für Stoffe zur Oberklerdung für.
Heer, Marine , Beamte und Gefangene (Gruppe I),

Meldeschein II für Schlaf- und Pferdedecken, Woilache
und Teckenstoffe (Gruppe II),

Meldeschein Ul für Männertrikotagen(Grupps III),
Meldeschein IV für farbige Wäschestoffe und farbige

Stoffe für Krankenbekleidung (Gruppe IV),
MeldescheinV für farbige Futterstoffe(GruppeV),
Meldeschein VI für rohe und gebleichte Wäsche- und

Futterstoffe , Drillichanzugstoffe (Gruppe VI),
Meldeschein VII für Segeltuche und Planstoffe

(Gruppe VII),
Meldeschein VIII für Sandsackstoffe(Gruppe VIII),
Meldeschein IX für Heeresausträge, (vgl. 8 10, Abs. 5).
Die Anforderung ist mit deutlicher Unterschrift , genauer

Adresse und Firmenstempel zu versehen.
Es ist unzulässig, dieselbe Ware auf veychredenen

Meldescheinen anzumelden . ,
Sämtliche rn den Meldescheinen gestell¬

ten Fragen sind genau zu beantworten.  Die
Bestände sind nach den in der Uebersichtstafel aufge-
führtcn Untergruppen genau anzugeben. Ungenaue An¬
gaben, insbesondere über Menge, Breite , Gewicht usw.,
würden erhebliche Verzögerungen bei der Abnahme und auch
sonstige Nachteile für den Eigentümer der Gegenstände nach
vtcfi

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf der
Meldeschein nicht enthalten.

Auf einem  Meldeschein dürfen nur die Vorräte eures
und desselben Eigentümers oder die Bestände einer und
derselben Lagerstclle gemeldet werden. „

Von jedem Meldeschein ist eine Abschrift zuruckzube-
halten.

8 14.
Meldekarten.

Für jede Qualität ist von dem Eigentümer (also nicht
von den Lagerhaltern usw.) eine Meldekarte ordnungsge¬
mäß auszufüllen . Diese Meldekarten sind zusammen mit
den Meldescheinen mittels des erwähnten Postkartenvor¬
drucks (8 13, Abs. 2) beim Webstosfmeldeamt anzufordern,
und zwar nur in wirklich benötigter Anzahl.

Von Stückwaren hat der Eigentümer einen Abschnitt
in Größe von 12x17 Ztm . auf die Karte aufzukleben. Bei
fertigen Gegenständen (Decken, Handtüchern usw.) braucht
der Musterabschnitt nur dann aufgeklebt zu werden, wenn
noch Mustermaterial vorhanden ist. Fertige Gegenstände
brauchen also nicht angeschnitten zu werden.

Die Meldekarten einer Gruppe sind immer zusam¬
men mitdemdazu geh örigen Meldeschein  chlso
in demselben Umschlag) bis zum 1. Marz 1916 dem Web-
stoffmeldeamt einzusenden. Für jede Gruppe sind zur Be¬
schleunigung der Bearbeitung getrennte Umschläge zu der-

Auf der Vorderseite der Umschläge ist zu vermerken, zu
welcher Gruppe die einliegenden Meldescheine mrd Melde
karten gehören, und wer der Absender ist. •

Wertere Schriftstücke irgendwelcher Art dürfen dresen
Umschlägen nicht beigefügt werden.

Muster.
Von jeder meldepflichtigen Qualität haben die Eigen¬

tümer nach näherer Maßgabe der Uebersichtstafel ein Muster
dem Webstoffmeldeamt ordnungsgemäß frankiert bis zum
1. März 1916 einzusenden. Die Muster sind mit einem gut
befestigten Pappzettel zu versehen, auf dem der Name,
Wohnort und ' Straße des Einsenders , das Dessin, die Farbe,
die Anzahl der von dieser Sorte vorhandenen Gegenstände,
bzw. bet Stoffen die Meterzahl , Gewicht (bei Stoffen pro
qm), Breite bzw. Größe und ein Vermerk über das ver¬
wendete Material mit deutlicher Schrift angegeben sind.
Außerdem sind an das Muster nach Maßgabe der Ueber¬
sichtstafel kleine Färb - und Tessinabschnitte  fest
anzuheften.

Es ist nicht angängig , Muster von zu verschiedenen
Gruppen gehörigen, auf verschiedenen Meldescheinen anzu¬
meldenden Gegenständen in einem und demselben Brief bzw
Paket einzusenben. Ebenso ist es nicht zulässig, in Paketen
mit Mustern Meldescheine oder Meldekarten zu übersenden,
da sonst eine erhebliche Verzögerung in der Bearbeitung
eintreten würde.

Jede einzelne Sendung mit Mustern hat aus dem Um¬
schläge mit auffallender Schrift den Vermerk zu tragen,
zu welcher Gruppe der Inhalt gehört (z. B. „Enthält
Muster zu Meldeschein 6") und die genaue 'Adresse des Ab¬
senders anzugeben.

Das Webstofsmeloeamt ist berechtigt, über diese Muster
hinaus in besonderen Fällen weiteres Mustermaterial anzn-
fordern.

8 16.
Lagerbuch und Arrskunftserteilung.

Jeder Meldepflrchtige (8 11) hat ein Lagerbuch zu
führen, aus dem jede Aenderung in den Vorratsmengen
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

Soweit der Meldepflichtige bereits ein derartiges Buch
führt , braucht ein besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet
zu werden. In dem Lagerbuch ist indes mit roter Tinte
deutlich bei den einzelnen beschlagnahmten Posten zu ver¬
merken, daß sie beschlagnahmt sind.

Beauftragten der Militär - und Polizeibehörden ist je¬
derzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung
der Räume zu gestatten , in denen meldepflichtige Gegen¬
stände zu oermuten sind.

8 17. '
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen nnd Anträge , die die vorliegende Be¬
kanntmachung oder etwa dazu ergehende Ausführungsbe¬
stimmungen betreffen, sind an das Webstofsmeldeamt der
Krieas -Rohhstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums , Berlin S .-W. 48, Verl . Hedemann¬
straße 11, zu richten.

Die Anfragen und Anträge müssen auf dem Briefum¬
schlag sowie am Kopse des Briefes einen kurzen Vermerk
tragen , aus welche der in § 2 aufgeführten Warengruppen
sie sich beziehen (z. B. betrifft Männertrikotagen ).

In einem und demselben Schreiben sollen nur Ange¬
legenheiten behandelt werden, die sich auf eine  der in
8 2 genannten Warengruppen beziehen.

Für Freizabcanträge , denen nur in besonders dringen¬
den Fällen stattgegeben werden kann, sowie für Anfragen,
ob bestimmte Gegenstände von der Bekanntmachung be¬
troffen werden, sind die vorgeschriebenen amtlichen Vor¬
drucke zu verwenden, die bei den Handelskammern erhält¬
lich sind.

Jeder Anfrage ist, soweit gemäß der Uebersichtstafel bei
der betreffenden Gruppe überhaupt Musterkarten zu über
sendeg sind, eine besondere Musterkarte (vgl. 8 l4) bei-
zusügen.

Ist jemand sich nicht klar darüber , ob seine Ware der
Beschlagnahme unterliegt oder nicht, so hat er die Ware
zunächst anzumelden und mittels des vorgeschriebenen Vor¬
druckes bei dem Webstosfmeldeamt anzufragen , ob die Ware
beschlagnahmt oder beschlagnahmefrei ist. Bis ein Freigabe¬
bescheid erfolgt , gilt die gemeldete Ware aus jeden Fall als
beschlagnahmt und ist zur Verfügung des Webstofsmelde-
amts zu halten .



ltebersichtstafel zu - ei- Bekannt
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umchuitg
i,

Beschlagnahmt « Warengattung «»»

2.

Gpinustoffe
8.

Farbe

. .. .. . . . Gruppe I Stoffe rur Oberklrid »».»
©toffc, welche zur Oberkleidung für Heer, Marine, Beamte und Gefangenein Betracht kommen können.
1. Uniform- und Livreestoffen̂ dergL"' * m  ° Uf ® t6“rt' ®inbUn0 Unb ^ »rüstung : ,
8 äm/iS !rS'rfcSlt ijk.? ;i«®»mSlf,at.nftoif e' Meltons, Cheviots, Loden, Trikots, Tirteys, Cords und dergl.,
' ' Genua-Cords, Moleskins, Pilots , Sommerumformstoffe, Ledertuche und dergl. "
> Rohe und gebleicht « Stoffe für Drillichanzüg « fallen unter Grupp « VI . g

Wolle, Mohair, Kamelhaar Alpaka,
Kaschmir und sonstig- Ticrhaare, Kunst¬
wolle, Baumwolle. Kunstbaumwolle,
sonstige Pflanzenfasern oder Abfälle u.
Mischungen verschiedenerSpinnstoffe

a) einfarbig oder meliert in
schwarz, grau, graugrün, feld-
^aki' W<m° 6taun' llsün und

b) ungefärbt.

— - — - ■ _ _ Gruppe II : Scklak - „Nb Nf - eb ».

1 Schlafdeckm̂ ^ Herstellungsart und Ausrüstung:
L Pferdedecke»' und Woilache,
3. Deckenstoffe im Stück,
*■ Ztvffe, die zur Anfertigung der Decken zu l und 2 dienen können. Ms solche kommen auch iu Betracht- fli-

nabnlt Mw ^ ""te stoffe, Uffterstoffe, Capestoffe usw., soweit ste nicht schon in Gruppel Achlag-
-Hosenstoffe kommen für diese Gruppe nicht in Betracht: Herren- und Snaben-Anzugftoffe und

Wolle, Mohair; Kamelhaar usw,
wie in Gruppe I. alle Farben, glatt und genmstert.

. ’ - - - - - - —_ __ Gruppe HI ; Mein »»,.
' • g°stell̂ °d-r°'konfE °nL7 '" "°'"' SB!ä,m'r0cb̂ "' » - de- aus Wirk- oder Strickstoffen her-
2. Männerärmelweste» und -Jacken,
3' Männersocken und -Strümpfe, - i
*• 8 "ien:ärm-r, 1 Maschinen- oder handgestrickt,
6. Halstücher(Schals), ( bezw. gewirkt,
H. Leibbinden und Kopfschützer, beides nur in Schlauchform, J
7. Männer-Faust- und Fingerhandschuhe, ,
ii- Manner-Pulswärmer, mindestens 17 cm lang, ( nur Maschinen- oder handgestrickt.
3. Wirk- und Strickstoffe, di- zur Anf-rtigung von Männer-Unter- '

kicldluig oder -Trikotagenin Betracht kommen.
I Aus Webtvare » konfektioniert « Männenhemdei , und Männerunterhose « « ub bnr » ui. »
I Bekanntmachung Nr . W « . 1300/ia . ia . « « a . beschl° gu - hmt *  |

Wolle, Mohair, Kamelhaar, Alpaka
Kaschmir und sonstige Tierhaarc, Kunft-
wolle, Baumwolle, Kunstbaumwolle,
sonstige Planzenfasern oder Abfälle u.
Mischungen verschiedenerSpinnstoffe,
auch shoddygemischt, plattiert oder aus
verschiedenen Stoffen zusammengesetzt.

a) Halstücher:
Weiß, grau, feldgrau, grau,
grün, braun, grau- u. braun-
meliert,

b) Männersocken und -striimpfe:
>vie zu a), jedoch auch natur-
und makofarbig,

c> Männer-Faust. und Finger-
Handschuhe wie zu a), jedoch
auch schwarz, ^

d)  Warengattungen
ahne Rücksicht auf Farbe.

— - — - - — - — - - Gruppe IV ♦ ^arbiae Wäsclieffokke

i IS ? i £ äÄiIIHSEfa? ÄÄ1s '' 8 “ ' ' “

Wolle, Kunstwolle, Baumwolle, Kunst-
bau»,wolle, Bastfaser», (Flachs Hanf
Jute ) oder Abfälle und Mischungen
verschiedenerSpinnstoffe, auch unter

Milverwendung von Papierl

farbig (stückgefärbt, garnfarbig
oder bedruckt)

2! Lrmelfutter. Tasch-nfutt-r.̂ ''"" "'^ ' und Futterboy, Zwirntuch. Molton dgl.
3. Halsbindcnst'offe,
4. H-lmbezugstoffeu. dgl.

Wolle, Kunstwolle, Baumwolle, Kunst¬
baumwolle, Bastfasern (Flachs, Hans
Jute ) oder Abfälle und Mischungen

verschiedener Spinnstoffe.

_v . 5̂*uriJif| C

°>»farbig (sowohl stückgefärbt als
auch garnfarbig) in grau, selb-
grau, graugrün, graublau, braun

schwarz nud khlikj '

- -- -- - -- - Gruppe VI Rob und arMeiifii*
I . Leibwäschestoffe ohne Rücksicht auf die Breite (Stoffe, geeignet für Hemden Une--Nnk-n I,

Stoffe für Futter,wecke, wie B . Barchente. Fancy. F anelle
D- wlas . Renforcö, Cröas und^ SL

33: WMbLzt ^ k !m°M7L ■* »

MmmWeiV ^ w./ "^ ^"^ ^ “nb batSIeineneä  Zw 'sch-Nfuttir. Klöhelleinen, Steifleinen, (Wattier.
5. Drillich-Anzugstoffc.

■ Rohware für Rnzugftoffe , anher für Drillichanzüge , fällt « nter Grupp « r - ,

Baumwolle, Kunstbaumwolle, Bast-
fascru (Flachs, Hans, Jute ) oder Ab-
fllllk und Mischungen verschiedener
Spinnstoffe, auch unter Mitverwendung

von Papier.

roh oder gebleicht

Gruppe VH ♦
1. Plaiistoffe. lvtarkiser.stoffe,
1 NbahLff ^ ÜL ZeW ?^ ''^ '^ ' d '-«"tuch. P -rsenningtuch. Schiertuch.
4. Tornister-, Tränkcimer-, Brotbeutel-, Rucksack-, Packtaschen-, Futtersack-, Schuhzeugstoffe.

Baumwolle, Kunstbaumwolle, Bastfasern
(Flachs, Hanf, Jute) oder Abfälle und

Mischungen verschiedener Spinnstoffe.
alle Farben glatt und gemustert

Gruppe VIII - iS«..». ,
Glatte Gewebe in Leinwand- oder Köperbindung, soweit sie nicht in anderen Gruppen meldipstichtig sind.

'j r 1 •
Berlin , den5. Januar 1916.

Kgl . Preußisches Kriegsministerium A
gez. von Wandel.

Vorstehende Bekanntmachungwird hierdurch zur allgemeinm Kenntnis
Coblenz,  den 1. Februar 1916.

Baumwolle, Kunstbaumwolle, Bastfasern
usw. wie in Grupp: VI.

München, den5. Janua
kgl. Bayrisches Krieg

gez. Freiherr vor

gebracht, mit dem Bemerken

r°h °d-r einfarbig (garn- oder
stückfarbig) i» gelben, grauen,
feldgrauen, hellbraunen khakiarti¬

gen oder grünen Farbtönen.

r 1916.
sministerium

Kreß.

, daß hiermit die Be-



4.

Miudestglwicht

3.
Mindrstbreite

b«zw.
Mindtstgröste

«
Mil '.destvorräte

(8 6 . 8 IO Abs . 1 « t»> 2)

1.
Sttchlbeschlaguahnrt«

Warengartuugen

8.
Muster
(8 1»)

für Heer. Marine. Beamte und Gefangene.
a) bei wollenen und halbwollenen

Stoffen 350 g in unausgerüste-
tem , bzw . 100 g in , fertigem
Zustande für den qm,

d ) bei Baumwollstoffen 250 g für
den qm in unausgerüstetem
oder fertigem Zustande . ;; u .

Mindestbreite : 00 cm. Bei Vorräten in ein und derselben Qualität und
Farbe:
a) Bei Uniform - und Livrcestoffcn 40 m doppelte

Breite oder 80 m einfache Breite
d) bei allen übrigen Stoffen 150 m doppelte Breite

oder 300 m einfache Breite.

1. Feldgraue , graue , graugrüne und marineblaue
Offiziertuch -, sofern sie aus reiner Wolle bestehen,

2. alle gemusterten Stoffe , d. h. Stoffe , zu denen
Garne in verschiedenen Farben zur Herstellung
eines Musters verwendet tvorden sind . Stoffe,
deren Musterung nur durch Bindung oder Gin-
stellung bewirkt ist, gelten nicht als gemusterte
Stoffe u. sind daher beschlagnahmt . Vgl , Gruppe II

Bei einfach breiter
Ware 25 cm , bei

doppelt breiter Ware
15 cm Uber die

ganze Breite.

decke«. Woilache und Deckenstoffe.
s ) Decken

850 g für das Stück,
b ) Deckenstoffe

400 g für den qm.

2) Decken: 170X115 cm
(d . h. Mindeftlänge v.
170 cm und Mindest¬
breite von 115 em)

b) Deckenstoffe 115 cm
Mindestbreite.

Bei Vorräten in ein und derselben Qualität (ohne
Rücksicht auf Muster , Farbe und Größe ),

a ) 50 Stück Decken,
b ) 150 m Deckenstoffe.

1. T !,chdecken, sogenannte Bettdecken (d. h. Tages-
überdeckcn oder Steppdecken ) Dioandccken , Kom¬
modendecken , Wandbehänge,

2. Filzdccken,
3.  Kemelhaardecken , d . h. Decken, die mehr alz

25 °/ , Kamelhaar enthalten , jedoch nicht sog.
Kamelhaacimitate.

a) bei Decken:
je 1 Decke,

b ) bei Deckenstoffen t
25 cm Uber die
ganze Breite,

jedoch keine Farb-
und Dessinabschnitte.

trikotagen.
a) Männerhemden und Männer-

unterhosen 220 g  das Stück,
b ) Männerärmelwesten n . -Jacken

400 g das Stück,
c) Männersocken und -strümpfe

00 g  das Paar.

nur in
Männergrößen.

Be ! Vorräten in ein und derselben Qualität!
a) ifioo Stück Männcrhcmden , Männerunterhosen,

Halstücher , Leibbinden oder Kopfschützer,
b ) je 50 Stück Männerärmelwcsten oder -Jacken,
c) je 200 Paar Männersockcn oder -strümpfe.
di je 100 Paar Kniewärmer oder Handschuhe,
es 300 Paar Pulswärmer,
» SO kg Wirk - und Strickstoffe.

a) bei Fertigerzeug¬
nissen von jeder
Qualität einStück
bezw . Paar , jedoch
keine  Färb - und
Dessinabschnitte,

b ) bei Wirk - und
Strickstoffen kein
Wüster.

artige Stoffe für Krankenbekleidung.
a) Leibwäschestoffe 130 g
b ) Bettzeugstoffe 150 g
c) Stoffe zur Krankenbe¬

kleidung 200 g
d) Handtücher 280 g

für
den
qm

ohne Rücksicht auf
Breiten und Größen

' n-
Bei Vorräten in ein und derselben Qualität und

Breite (ohne Rücksicht aus Muster und Farbe ) :
a) 900 m bei Stoffen,
b ) 40 Dutzend bei Handtüchern.

1. Bettcinschütten (Stouts , Inlett «) und be¬
druckte Bettkattune,

2. Handtücher in Jacquard - oder Damastmustern
und Frottierhandtücher.

a) bei Stoffen 25 cm
über die ganze
Breite sowie Farb-
» . Dessinabschnitte,

b ) bei abgepaßicn
Hnndtüchern je ein
Stück.

Futterstoffe.
130 g für den qm ohne Rücksicht auf die

Breite
v -I Vorräten in ein und derselben Qualität und
Breite (ohne Rücksicht auf Muster und Farbe ) :

1800 m

1. Serge und Zanella,
2 . Futterstoffe mit Jacquardmustcrn,
3. Gestreifte Aermelfutter.

25 cm über die ganze
Breite sowie Farb-
und Desstnabschnitte.

^ ev . -AA« n er ^ «tfv* # 0i
und Futterstoffe, Drillichanzugstoffe.

a) Leibwäscheftoffe 130 g,
jedoch in halb - und
reinleinen 170 jj

b) Bettzeugstoffe , ISO g
c) Handtücher 280 g
d ) Zwischenfutterstoffe

200 g
e) Drillichanzugstoffe

270 g

für
den
qm

ohne Rücksicht auf Breiten
und Größen

Bei Vorräten in ein und derselben Qualität und
Breite (ohne Rücksicht auf Muster und Farbe ) :
a) 900 m bei Stoffen,
a) 40 Dutzend bei Handtüchern.

l . Bettzeugstoffe in Jacquard - oder Damastmusteru
und vollgeblcichtc reinleinene Bettzeugstoffe,a. Handtücher in Jacquard, oder Damastmusteru
und Frottierhandtücher.

a ) bei Stoffen 25 cm
über d. ganze Breite
sowie Färb - und
Desstnabschnitte,

b) bei abgepaßten
Handtüchern je ein
Stück.

tuche und Planstoffe.
a) Stoffe zu 1, 2 und 4 : 1 f« c

300 g 1 teil

b ) Stoffe zu 3 : 195 g J qm

ohne Rücksicht auf
die Breite

Bei Vorräten in ein und derselben Qualität
(ohne Rücksicht auf Muster , Farbe und Breite)

200 m
50X70 cm sowie

Färb - und Dessin-
abschnitte.

sackstoffe
160 g für den qm Mindestbreite : 58 cm Bei Vorräten in ein und derselben Qualität (ohne

Rücksicht auf Muster , Farbe und Breite ) :
000 m.

Florgewebe 25 cm über die ganz«
Breite , jedoch keine
FarL - und Desfln-

abschnitte.

Dresden , den5. Januar 1916. Stuttgart , den5. Januar 1916.
Kgl. Sächsisches Kriegsminist-rium Kgl. Württemb. Kriegsministerium

gez. von Wilsdorf . gej. non Marchtaler.

kanntmachungen Nr. W. I. 734/8. 15, W. M. 231/9 15., W. M. 1097/10. 15. undW. M. 999/11. 15. K. R. A. aufgehoben werden.
Kommandantur von Coblenz und Ehrenbreitstein.
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Nr. W. M. 562/1. 16. K. R. A.
betreffend

Preisbeschrimkimgen im Handel
Web-, Wirk- nnd Strickwaren.

Vom 1. Februar 1916.

mit

iU beachten/daß die Bestanvsmok-
dmig der am 1. Februar 1916 vorhandenen Vorräte bereits
auf Grund der veränderten Bestimmungen erfolgen soll. Der
Wortlaut der Nachtrags-Bekanntmachung, die die umfangreichen
Bestimmungen über die Meldepflicht der von der Bekannt¬
machung betroffenen Gegenstände in einer neuen zufammen-
sufseuden Form enthält, ist bei den Landratsämtern und Bür¬
germeisterämtern einzusehen.

Auf Gtund des 8 9b des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand vom 4. Juni 1851 (Gesetzsamml. S . 4SI) in Ver¬
bindung mit dem Gesetz, betreffend Abänderung dieses Ge¬
setzes vom 11. Dezember 1915 (RcichS-Gesetzbl. S . 813) —
in Bayern auf Grund des Artikels 4 Ziffer 2 des Gesetzes über
den Belagerungszustand vom 5. November 1912 in Verbin¬
dung mit der Königlichen Verordnung vom 31. Juli 1914,
den Uebergang der vollziehenden Gewalt auf die Militärbe¬
hörden betreffend — wird hiermit folgende Anordnung zur
allgemeinen Kenntnis gebracht:

Beim Verkauf von Web-, Wirk- und Strickwaren (gleich¬
gültig aus welchen Spinnstoffen dieselben hergestellt sind)
sowie der hieraus gefertigten Erzeugnisse darf der Verkäufer
teinen höheren Preis vereinbaren, als er vor dem 31. Januar
1916 bei gleichartigen oder ähnlichen Verkäufen erzielt hat.
Hat der Verkäufer vor dem 31. Januar 1916 den betreffenden
Gegenstand nicht gehandelt, ' so darf er keinen höheren
Preis vereinbaren als den, welchen ein gleichartiges Ge¬
schäft innerhalb desselben höheren Verwaltungsbezirks vor
dem 31. Januar 1916 für den Gegenstand erzielt hat.

, C o b l e n z, den 1. Februar 1916.

Kommandantur der Festung
Coblenz -Ehrenbreitstein.

J .-Nr II. 931. Diez,  den 29. Januar 1916.
An die Herren Bürgermeister

Betr . Ausführung der Verordnung über Käse.
Nach 8 9 der Bekanntmachung des Stellvertreters des

Reichskanzlers über Käse vom 13. Januar 1916 — Kreisblatt
Sir. 18 — haben die Unternehmer von Betrieben, in denen
Käse hergestellt oder verkauft wird, einen Abdruck der Bekannt-
ncachung in ihren Betriebs- und Verkaufsräumen ausmhängen.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, dafür zu sorgen,
daß der Aushang überall da, wo erforderlich, erfolgt.

Der Land rat.
Duderstadt.

Michtamtlicher Teil.

Kleine Chronik.
Berlin,  29 . Januar . (WTB. Nichtamtlich.) Ter lang¬

jährige Leitartikler der „Leipziger Neuesten Nachrichten", Dr.
Paul Lim an , ist im Alter von 56 Jahren an den Folgen
einer Gallensteinoperation gestorben.

Königliche Oberförsterei Erlenhof.
Der Holzverkauf am 7. Februar in Huppert beginnt

UM1I»  10 Uhr. (8221

Holzversteigerung.
Mittwoch, den2. Februard. 3s.,

mittags 12 Uhr beginnend,
kommt im Gemeindewald S chwe i gh a u se n, Distrikt Lan¬
genwald und Saupfepch folgendes Holz zur Versteigerung?

6 Eichen-Stämme von zuf. 2,49 Fm.
497 Rm. Buchen-Scheit- und -Knüppelholz und

2940 Wellen.
Der Anfang wird im Distrikt Langenwald gemacht.
Schweighausen,  den 29. Januar 1916. (8220

' Der Bürgermeister.
_ _ Hinterwälder.

Krkmhl>lz-Uerßrjgtt«iig.
Samstag, den5. Februar 1916,

vormittags 10 Uhr
kommen in dem Gemeindewald Eppenrod in den Distrikten
„Untere Hassel", „Unterer Girnkopf" und „Vorderer We!-
schenberg"

880 Rm. Buchen-Scheit und -Knüppel und
7385 Buchen-Wellen

öisentlich zur Versteigerung. Anfang „Untere Hassel".
Eppenrod,  den 30. Januar 1916. (8227

Zu der Bekanntmachung, betreffend BestanLser¬
heb ung  von tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen »nd
daraus hergestellten Web-, Wirk- und Strickgarnen Nr. W.
At. 58/9. 15. KRA. ist eine Nachtragsverordnung erschienen,
durch die inp 8 3 der genannten Bekanntmachung angeordnete
Meldepflicht neu geregelt wird. Insbesondere sind nunmehr
bei den von der Bekanntmachung betroffenen Spinnstoffen, zu
denen auch Linkers hinzugekommen ist, mit Ausnahme d»s
Bastfaserstrohs alle Vorräte, ohne Rücksicht auf die Mindest-
mengen, meldepflichtig geworden. Ebenso ist die bisher in
manchen Fällen erlaubte schätzungsweise Angabe des Gewichtes
nur noch bei den bereits in Verarbeitung befindlichen Spinn¬
stoffen̂ oder bei Bastfaserstroh zulässig, bei allen anderen
Spinnstoffen und bei Garnen bedarf es für eine nur fcl' ätzungs-
iveise Angabe des Gewichts einer besonderen Genehmigung.
Auch gespulte Garne find meldepflichtig. Bon den von der
Meldepflicht befreiten Vorräten sind besonders hervorzuhebeu
die in handelsfertiger Aufmachung vorhandenen Strickgarne
und die im Besitz don Haushaltungen für den Hausgebrauch

Der Bürgermeister.
Hof.

Wir haben anzubicten, solange der Vorrat reicht:
Rumänische Kleie M. 18 .28 für 50 kg.
Zuckerfutter (nur zur Fütterung von Pferden bestimmt)

M. 14.25 für 50 kg.
Häckselmelasse, je nach ZuckergehaltM. 8 .25 bis 9.5«

für 50 kg.
Torsstreu in Ballen von etwa 100 kg. M. 4 .25 für

den Ballen,
Johannisbrot , gebrochenM. 21 .— für 50 kg.

alles frei Bahn oder Lager Diez. '
Diez , den 28. Jan. 1916. (8209

Kaufmännische Geschäftsstelle des Kreisansschuffes
des Nnterlahnkreises zu Diez.
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